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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.02.1932 

Geschäftszahl 

0471/31 

Rechtssatz 

Mit der Bestimmung des § 91 ABGB, dass der Mann das Haupt der Familie ist, kann niemals die 
verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit des Haushaltsvorstandes für Handlungen oder Unterlassungen der 
Familienmitglieder begründet werden. Die Verantwortlichkeit für die Einhaltung der auf Grund des § 42 des 
Tierseuchengesetzes erlassenen Anordnungen trifft denjenigen dem die Obsorge für den Hund obliegt. 

* 
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BEA: Besprechung in Mannlicher, 7te Auflage, S 978 

Beachte 

Besprechung in Mannlicher, 7te Auflage, S 977 
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